
Landratsamt Kelheim
 

 
 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 10.07.2018 Nr. 33 – 5650 zur 
Bildung eines Sperrbezirks. 
 
Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) und der Bienenseuchen-
Verordnung (BienSeuchV); 
Bekämpfung der Amerikanischen Faulbrut der Bienen 
 
 
Das Landratsamt Kelheim erlässt folgende 
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g : 
 
 
Bildung eines Sperrbezirks 
 
In der Gemeinde Bad Abbach wurde am 04.07.2018 der Ausbruch der Amerikanischen 
Faulbrut amtlich festgestellt.  
 

1. Die Fläche um den Ausbruchsort in 93077 Bad Abbach (entsprechend der 
beigefügten grafischen Darstellung) wird zum Sperrbezirk  erklärt. 
 
Die Grenzen des Sperrbezirks sind der folgenden Abbildung zu entnehmen.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Alle Besitzer von Bienenvölkern, deren Standorte im Sperrgebiet liegen, haben die 
Anzahl und den Standort ihrer Bienenvölker unverzüglich  dem Landratsamt 
Kelheim, Veterinäramt, Hemauerstraße 48, 93309 Kelheim, Tel. 09441 207 7100, zu 
melden. 

 
3. Die sofortige Vollziehung der Nrn. 1 – 2 dieser Allgemeinverfügung wird hiermit 

angeordnet soweit die aufschiebende Wirkung einer Klage nicht bereits aufgrund § 37 
TierGesG i.V.m. § 80 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) entfällt.  

 
Inkrafttreten  
Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Land-
kreises Kelheim als öffentlich bekanntgegeben. 
 
Folgende Beschränkungen gelten kraft Gesetzes bzw. Verordnung für den 
Sperrbezirk: 

 
Alle Bienenvölker und Bienenstände im Sperrbezirk sind unverzüglich auf die Amerikanische 
Faulbrut amtstierärztlich zu untersuchen; diese Untersuchung ist frühestens zwei, spätestens 
neun Monate nach der Tötung oder Behandlung der an der Seuche erkrankten Bienenvölker 
des verseuchten Bienenstandes zu wiederholen. Die zweite Untersuchung ist entbehrlich, 
wenn sich bei der Untersuchung von Futterproben, die im Rahmen der ersten Untersuchung 
zusätzlich gezogen worden sind, keine Anhaltspunkte für Amerikanische Faulbrut ergeben. 

 
Der Besitzer von Bienenvölkern und Bienenständen oder sein Vertreter ist verpflichtet, zur 
Durchführung der Untersuchung die erforderliche Hilfe zu leisten. 
 
Bewegliche Bienenstände dürfen von ihrem Standort nicht entfernt werden. 
 
Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, 
Futtervorräte, Bienenwohnungen und benützte Gerätschaften dürfen nicht aus den 
Bienenständen entfernt werden. 
 
Bienenvölker oder Bienen dürfen nicht in den Sperrbezirk verbracht werden. 
 
Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf Honig, der nicht zur Verfütterung an Bienen 
bestimmt ist und auf Wachs, Waben, Wabenteile und Wabenabfälle, wenn sie an 
wachsverarbeitende Betriebe, die über die erforderlichen Einrichtungen zur Entseuchung des 
Wachses verfügen und unter der Kennzeichnung „Seuchenwachs“ abgegeben werden. 
 
Von Bienen nicht mehr besetzte Bienenwohnungen sind stets bienendicht verschlossen zu 
halten. 
 
Hinweise:  
 
Verstöße können als Ordnungswidrigkeiten verfolgt werden (§ 26 BienSeuchV). 
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der 
verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu geben. Die Allge-
meinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Kelheim, 
Außenstelle Hemauer Straße 48, 93309 Kelheim, Zimmer 3, aus. Sie kann während der 
allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. 
 
 



 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klag e 
erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensb urg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 
 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen 1 Form. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder 
Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
 
 
Kelheim, den 10.07.2018 
Landratsamt 
 
 
 
 
Schmid             
Abteilungsleiterin             


